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war nach Abschluss seiner Studien ins Politische Departement
eingetreten und hatte nach 1951 die Schweizer Missionen in
Iran und Afghanistan, Rom, Bonn und zuletzt in Wien geleitet,
wo er die Schweiz zugleich bei der Internationalen Agentur
für Atomenergie vertrat. Im Jahr 1954 war Botschafter Escher
Chef der schweizerischen Delegation in Korea.

MITTEILUNG DER LIECHTENSTEINISCHEN
FAMILIENAUSGLEICHSKASSE

Grenzgänger nach der Schweiz (Liechtensteiner und Bürger der
Kantone St.Gallen und Graubünden), welche niedrigere
Kinderzulagen beziehen als in Liechtenstein gewährt werden, haben
in Liechtenstein gemäss Gesetz Anspruch auf einen Differenzausgleich.

Dem Antrag ist eine Bestätigung des schweizerischen Arbeitgebers
über die Höhe der bezogenen Kinderzulagen beizulegen.

Das hiezu erforderliche Formular kann in der FAK-Verwaltung
(Telefon 2 42 12) in Vaduz bezogen werden.

Der Anspruch kann nach Anmeldung höchstens für die
vorangegangenen 12 Monate nachbezogen werden.

HERZLICHE GRATULATION DER LIECHTENSTEINISCHEN

OLYMPIAMANNSCHAFT

Der Schweizer-Verein in Liechtenstein möchte auch an
dieser Stelle, der gesamten liechtensteinischen
Olympiamannschaft zu ihren grossartigen Erfolgen in
Lake Placid herzlich und aufrichtig gratulieren.
Zusammen mit der liechtensteinischen Bevölkerung haben wir
uns genauso über die errungenen Siege gefreut. Damit ist
Liechtenstein mit seinen 25'000 Einwohnern, den etwa 7'000
aktiven Skifahrern und 150 lizenzierten Rennfahrern in Lake
Placid zur erfolgreichsten Skination der Welt aufgestiegen.
Drei Gold- und drei Silbermedaillen, wenn man die offiziellen
Fis-Auszeichnungen für die Kombination miteinbezieht kann als
überaus stolzes Ergebnis für einen tollen Einsatz ausgewiesen
werden. Wir wünschen weiterhin gute Erfolge.
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